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Im gesamten Haus herrscht absolutes Rauchverbot! 
 
Es herrscht Wäschezwang, das heißt, Betten sind zu überziehen. Bettwäsche steht auf 
Anfrage bei der Anmietung zur Verfügung, die Reinigungskosten trägt der Mieter.  
Selbst mitgebrachte Bettwäsche bzw. Schlafsack und Laken dürfen genutzt werden.  
 
Das mitbringen von Tieren ist aus hygienischen Gründen nicht erlaubt. 
 
I. Endreinigung 
Haus und Außengelände müssen nach Ende der Belegung von jeder Gruppe gereinigt 
werden, d.h.: 
 
1.  Alle Böden müssen feucht gewischt werden 
2.  Duschen, Waschbecken und Toiletten sind zu reinigen 
3.  Gründliche Reinigung der Küche und Geräte incl. Arbeitsplatte, Herd und Spüle 
4.  Die Spülmaschine ist auszuräumen und evtl. das Geschirr in die Schränke zu stellen 
5.  Die Außenanlage muss vom Müll befreit und evtl. gekehrt werden 
6.  Der Müll muss getrennt entsorgt werden 
7.  Die getrennte Abfallentsorgung ist einzuhalten 
 
II. Service bei Hausbelegung, gilt nicht für Zeltlager  
Als Service können wir Euch die Endreinigung (Haus) anbieten. Diese wird Euch dann mit 
EUR 60,00 zusätzlich in Rechnung gestellt. Die Punkte 3-7 von Ziffer I sind nicht 
Bestandteil des Reinigungsservice. von Bitte sprecht uns an. 
 
III. Müllentsorgung 
Für die Gemeinde Flörsbachtal gilt die getrennte Müllentsorgung. 
Verpackungen etc. sind in gelben Säcken zu entsorgen. 
Für Glas steht auf der Anfahrtstrasse zum Zeltlagerplatz ca. in Höhe des Freibades ein 
Glascontainer der Gemeinde. 
 
Der Restmüll wird nach der Gebührenordnung der Gemeinde abgerechnet.   
Nicht sachgerecht getrennter Müll wird als Restmüll behandelt und entsprechend 
berechnet. 
 
Von den Belegergruppen muss das Haus sauber übergeb en, sowie die oben 
genannten Punkte eins bis sieben eingehalten werden . 
Die oben aufgeführten Punkte sind Bestandteil des M ietvertrages. Bei 
Nichteinhaltung behalten wir uns vor die Arbeiten m it EUR 15,00/Std. zu berechnen . 

 


